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Sinziger Straßenbeleuchtung 
im 19. Jahrhundert
H a n s  J o s e f  M o e r e n

Wer heute bei Dunkelheit über die Straßen 
innerhalb der Stadt Sinzig geht, empfin-

det es als selbstverständlich, dass die Straßen 
mit elektrischen Lampen gut ausgeleuchtet 
sind. Die laufende Unterhaltung der Straßen-
beleuchtung ist aber keine billige Angelegen-
heit. So musste die Stadt im Jahre 2013 allein 
für den Strombezug für die in der Kernstadt 
vorhandenen 1030 Lampen 102256,-- € be-
zahlen.1)

Die großzügige Ausleuchtung der innerört-
lichen Straßen war jedoch in Sinzig wie in an-
deren Orten nicht immer so. Eine elektrische 
Beleuchtung gibt es in Sinzig erst nach 1905, 
da mit dem Bau des Elektrizitäts- und Wasser-
werkes in Sinzig erst im Juni 1903 begonnen 
wurde. Der erste Strom an vereinzelte Private 
wurde dann ab 1. Januar 1904 abgegeben, so 
dass in einzelnen Häusern von da ab auch elek-
trisches Licht vorhanden war.2)
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Dass es in Sinzig aber bereits vor dieser Zeit 
eine Straßenbeleuchtung mit Petroleumlampen  
gegeben hat, wird in einer Statistik des Kreises 
Ahrweiler von 18633) vermerkt, wo zu lesen ist, 
dass Ahrweiler, Remagen, Sinzig, Oberwinter, 
teilweise auch Niederbreisig und Altenahr im 
Winter eine Straßenbeleuchtung haben. Weiter 
wird erwähnt, dass die Einführung der Gasbe-
leuchtung „zu Ahrweiler projectirt“ wird. 

Mehr Sicherheit für die Bürger
Die primäre Notwendigkeit zur Einführung 
einer Straßenbeleuchtung war damals nicht 
der Straßenverkehr durch Motorfahrzeuge, 
sondern die öffentliche Sicherheit der Bürger. 
Die Nachtstunden boten nämlich lichtscheuen 
Handlungen den nötigen Hintergrund und den 
Tätern die Möglichkeit, unentdeckt zu entkom-
men. Allein durch Nachtwächter, die es bis An-
fang des 20. Jahrhunderts in Sinzig gab, war 
dies nicht zu gewährleisten,4) 
Zu den nächtlichen Unsicherheiten haben 
aber auch die allgemeinen politischen Zeit-
verhältnisse beigetragen. Dies gilt besonders 
für die 1848er Revolution, bei der es um die 
Freiheitsrechte der Bürger und nationale Ein-
heit Deutschlands ging. Da sich anarchistische 

Tendenzen zeigten, schritt man in vielen Ge-
meinden zur Bildung einer Bürgergarde oder 
Bürgerwehr. 
So berichtet unter dem 29. März 1848 der Sin-
ziger Beigeordnete Büntgen dem Ahrweiler 
Landrat u.a.: 
„Zur Sicherung der Personen und des Eigen-
tums wurde hier eine Bürgergarde errichtet, 
welche aus circa 250 Männern jeden Standes 
besteht. Diese Bürgergarde, welche in Rotten, 
jede von einem Offizier, 2 Unteroffizieren und 
10 Gemeinen eingeteilt ist, übt unter Oberauf-
sicht des Bürgermeisters und Gemeinde-Rathes 
zur Nachtzeit ununterbrochen Wach- und Pa-
trouillen-Dienst.“5) Zum Glück für Sinzig und 
seine Bürger musste die Bürgerwehr in dieser 
Zeit nicht aktiv werden. 
Neben dem Schutz vor Raub und Diebstahl war 
aber auch ein Grund für die Straßenbeleuchtung 
die gefahrlosere Benutzung der Straßen. Wer in 
dunkler Nacht die Straßen passieren wollte, war 
genötigt, für sich oder sein Fahrzeug den Weg 
selbst durch Laternen, Fackeln, Lampions und 
sonstige Lichtquellen zu beleuchten.  
Eine besondere Situation war bei einem nächt-
lichen Brand gegeben. Dann war für alle Ge-
meinden im Kreis Ahrweiler und damit auch für 

Mast mit der ersten 
elektrischen Stra-
ßenbeleuchtung in 

Sinzig in Form einer 
einfachen Lampe, 

wie sie damals üblich 
war. Vorbeimarsch 

einer Schützengesell-
schaft beim großen 

Schützenfest der St. 
Hubertus-Schützenge-
sellschaft e.V. anläss-
lich ihres 75-jährigen 

Bestehens im Jahr 
1911.
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Sinzig eine Beleuchtung der Straßen zwingend 
vorgeschrieben. Der Grund hierfür war, dass 
fast alle arbeitsfähigen Einwohner verpflichtet 
waren, zum Löschen des Feuers zur Brandstelle 
zu eilen.6) Um dies dann für die Einwohner über 
die sonst dunklen Straßen schnell und schadlos 
zu ermöglichen, mussten zur Beleuchtung der 
Straßen während des Brandes in der Gemeinde 
vor jedem Hause eine Laterne oder bei Mangel 
an Laternen, ein Licht am Fenster im Innern des 
Hauses brennen.7)

Brenndauer und Anzahl 
der Straßenlaternen
In den meisten Gemeinden wurde die Straßen-
beleuchtung nur in den Wintermonaten, das 
heißt in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. März in 
Betrieb genommen.8) Dies wurde offensichtlich 
in Sinzig nicht immer für ausreichend erachtet, 
denn am 9. April 1872 beschloß der Stadtrat, 
die Straßenbeleuchtung bis zum 1. Mai zu ver-
längern.9)

Die Straßenbeleuchtung in Sinzig bestand 
damals aus Petroleumlampen. 1872 waren es 
insgesamt 14 Laternen die mit ihrem Licht die 
Straßen erhellten.10) Zu dieser Zeit (1871) hat-
te Sinzig 1946 Einwohner, bebaut waren fast 
nur die Straßen der Innenstadt.11) Diese Zahl 
von 14 Straßenleuchten in Sinzig erscheint 
sehr gering. Es war aber zu dieser Zeit in den 
Gemeinden allgemein üblich, Petroleumlampen 
nur an wenigen wichtigen Punkten, wie zum 
Beispiel an Plätzen und Straßenabbiegungen, 
aufzustellen. 
Von einer solchen Petroleumlaterne ging auch 
nur eine geringe Leuchtkraft aus. Angegeben 
wurde damals die Leuchtkraft einer Petroleum-
lampe in (HK), wobei die Maßeinheit HK für 
Haushaltskerze steht. Bei dieser Messeinheit 
wurde die Leuchtkraft der Flamme der Pe-
troleumlampe mit dem Äquivalent an Haus-
haltskerzen (HK) verglichen. So entsprach zum 
Beispiel eine Petroleumlampe mit einer Leucht-
kraft von 10 HK dem gleichzeitigen Abbrennen 
von zehn Haushaltskerzen. Je nach Brennkon-
struktion, Dochtbreite und Brennergröße hat-
ten Petroleumlampen die Helligkeit von etwa 
5 bis 30 HK.12) Vorstellbar ist dann auch, dass 
nach heutigen Maßstäben die mit den Petro-

leumlampen erzeugte Helligkeit in Sinzig nur 
als sehr spärlich bezeichnet werden kann und  
sicherlich nur eine Notbeleuchtung darstellte. 
Bei dieser „Vielzahl von Straßenlaternen“ hat 
der Stadtrat noch über jeden einzelnen Standort 
der Laternen beschlossen. So am 19. November 
1873 über das Aufstellen von zwei Laternen 
„am unteren Ende der Schlossgasse vis à vis 
dem Schloß“ sowie „an der Ecke Milch- und 
Kalkturmgasse“.13)

Mit dem Aufstellen weiterer Straßenlaternen 
dauerte es dann bis 1883. Am 11. Juli 1883 
beschlossen die Stadtverordneten 4 weitere 
Straßenlaternen aufzustellen, und zwar zwei in 
der Bahnhofstraße, sowie eine unten und eine 
oben am Schießberg.14) Bahnhofstraße war die 
damalige Bezeichnung für die heutige Barba-
rossastraße, die aus westlicher Richtung gera-
dewegs auf das Bahnhofsgebäude zuläuft und 
neben der Lindenstraße die weitere Zufahrt zum 
Bahnhofsgebäude war, das 1859 fertig gestellt 
wurde, nachdem der planmäßige Zugverkehr 
auf der Bahnstrecke Köln-Koblenz bereits am 
11. November 1858 begonnen hatte.15)

Das zur damaligen Zeit noch vorhandene aus-
geprägte Bemühen des Stadtrates um spar-
samen Umgang mit den städtischen Haushalts-
mitteln kommt bei dieser Entscheidung vom 11. 
Juli 1883 besonders deutlich zum Ausdruck,
denn der Bürgermeister erhielt gleichzeitig die
Anweisung, mit dem Unternehmer der Straßen-
beleuchtung zu vereinbaren, dass die Laternen
erst mit Eintritt der Dunkelheit angesteckt und
¼ Stunde nach Eintreffen des um 10 abends
ankommenden (letzten) Zuges wieder ausge-
löscht werden.

Betreuung der Lampen
Die Petroleumlampen konnten nicht wie heute 
die elektrische Beleuchtung zentral gesteuert 
werden. Bei ihnen waren vielmehr bei jeder 
Lampe täglich Wartungsarbeiten notwendig. 
Zur Ausrüstung des mit diesen Arbeiten be-
auftragten „Lichtmachers“ gehörten ein Leiter-
chen, um die etwa in zwei Metern Höhe ange-
brachten Leuchten zu erreichen, ein Petroleum 
fassender Kanister, Ersatzgläser und verschie-
dene Lappen. Die genaue Tätigkeit wird wie 
folgt beschrieben: „Bei einer Laterne angekom-
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men holte er die Lampe herunter, füllte sie mit 
Brennstoff nach, reinigte sie mit einem Putz-
lappen, ebenso das Glas und den Docht, dann 
wurde die Scheibe der Laterne noch einer Rei-
nigung unterzogen.16) Angezündet wurde jede 
Laterne mittels eines Zündstockes. Am Morgen 
waren die Lampen mit einem Löschrohr wieder 
zu löschen. Dies war eine sehr zeitaufwendige 
Tätigkeit, die in Sinzig jedes Jahr für die Be-
leuchtungsperiode (Wintermonate) neu an ei-
nen Bürger vergeben wurde.17) So genehmigten 
die Stadträte am 29. August 1881 die Vergabe 
der Straßenbeleuchtung für 419 Mark an Peter 
Eckel.18) Für die Beleuchtungsperiode 1884/85 
wurde der Anstreicher Hubert Schön mit der 
Betreuung der Straßenbeleuchtung beauftragt 
und für die Beleuchtungsperiode 1885/1886 
erhielt für 480 Mark erneut Peter Eckel den 
Zuschlag.19)

Mit der Einführung der mit Strom betriebenen 
Straßenbeleuchtung erhielten dann alle Stra-
ßen innerhalb der Stadt eine Straßenbeleuch-
tung, die zunächst aus mit einer elektrischen 
Birne ausgestatteten Lampen auf Holzpfosten 
bestand. Sie gewährleistete jedenfalls eine auch 
für den aufkommenden Automobilverkehr 
ausreichende Ausleuchtung der Straßen, ohne 
schon den heutigen Standard einer Straßen-
beleuchtung zu erreichen. Die Möglichkeit der 
Nutzung des elektrischen Stroms war aber si-

cherlich auch für die damaligen Einwohner von 
Sinzig eine willkommene Entwicklung. Durch 
die Lieferung des Stroms in die Häuser waren 
von nun an auch die Voraussetzungen für eine 
zeitgemäße Beleuchtung der Wohnungen ge-
schaffen.         
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